
Netiquette der Städtischen Realschule Waltrop  

Verhaltensregeln im Rahmen der elektronischen Kommunikation an der       

Städtischen Realschule Waltrop 

11.03.2026 
   

 

ALLGEMEINES 

1. Wir achten auf einen respektvollen und höflichen Umgangston untereinander.  

(Nutzung der korrekten Anredepronomen, vollständige Sätze.) 

Wir empfehlen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler bereits vor den ersten 

Videokonferenzen vorbereiten. Dazu zählt beispielsweise, dass gefrühstückt 

wurde, dass Material bereitliegt und Kleidung getragen wird, die auch im Präsen-

zunterricht getragen würde. Diese Ritualisierungen können dazu beitragen, den 

Übergang zwischen Distanz- und Präsenzunterricht zu erleichtern. 

2. Wir nutzen als einheitliche Kommunikationsplattform Microsoft Teams zur Kom-

munikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen/ Schülern. 

(Eltern können in den Jahrgangsstufen fünf und sechs unterstützend behilflich sein, 

ab Klasse sieben sollte dies weitgehend selbstständig geschehen.)  

Teams dient zudem nicht als Kommunikationsplattform für spontane Fragen der El-

tern. 

3. Eltern nehmen durch folgende Möglichkeiten Kontakt zu den Lehrkräften auf:  

per Mail (Nachname@realschule-waltrop.de) oder telefonisch. 

 

DISTANZLERNEN / WECHSELUNTERRICHT/HYBRIDUNTERRICHT 

1. Die Lehrerinnen und Lehrer versenden ihre Wochenpläne (einheitliche Bezeich-

nung der Wochenpläne: Wochenplannummer, Kalenderwoche, Datum) für die kom-

mende Woche bis Freitag, 16 Uhr, über Teams oder stellen diese den Schülerinnen 

und Schülern tagesaktuell bereit. Die Aufgaben werden stets über die Aufgaben-

funktion hochgeladen. (Siehe Konzept zur lernförderlichen Vernetzung von Prä-

senz- und Distanzunterricht.) 

2. Die fristgerechte Abgabe von ordentlich erstellten Aufgaben ist für alle Schülerin-

nen und Schüler verpflichtend. Hierbei wird auf die entsprechende Dateienbezeich-

nung geachtet (Nachname_Vorname_Thema). (Siehe Konzept zur lernförderlichen 

Vernetzung von Präsenz- und Distanzunterricht).                    

Nicht abgegebene Arbeiten können mit der Note “6” bewertet werden. 

3. Jede Schülerin / jeder Schüler und jede Lehrerin /jeder Lehrer überprüft Teams, 

ähnlich wie den Vertretungsplan, mehrmals täglich (montags – freitags). 

4. Wir nutzen Teams von montags bis freitags in der Zeit von 08.00 – 17.00 Uhr, wo-

bei die Beantwortung von Fragen im Ermessen der einzelnen Lehrerinnen und Leh-

rer bleibt. 
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5. Schülerinnen und Schüler stellen ihr Mikrofon generell auf lautlos. Nur nach einer 

Aufforderung der Lehrerin / des Lehrers stellen sie dies an. Wir freuen uns, wenn die 

Kamera nach Möglichkeit eingeschaltet wird, um eine bessere Schüler- und Lehrer-

interaktion zu ermöglichen. 

6. Bei der Durchführung von Videokonferenzen sind folgende Regeln zu beachten: 

• Innerhalb der Videokonferenz wird ein höflicher und respektvoller Umgangs-

ton gepflegt und die Meldestrukturen des Unterrichts finden ihre Anwen-

dung. 

• Die Teilnahme an Videokonferenzen (mind. in Audioform) ist für die Schüle-

rinnen und Schüler verpflichtend. Evtl. Ausnahmen sind mit den Fachlehrerin-

nen/ Fachlehrern frühzeitig zu besprechen. 

• Die Pünktlichkeit ist auch bei Videokonferenzen unerlässlich, damit unter-

richtliche Strukturen und Themen optimal abgedeckt werden können. 

• Mitschnitte der Videokonferenz oder Aufnahmen von Einzelbildern sind nicht 

gestattet. 

Derartiges Fehlverhalten stellt verschiedene, bedeutende Rechtsverletzun-

gen dar und wird Strafen nach sich ziehen.  

• Während der Videokonferenz halten sich nach Möglichkeit nur Mitglieder der 

Klasse bzw. der Lerngruppe auf. (Familienmitglieder, Freunde oder andere 

Personen sollten die Videokonferenz nicht beeinflussen.) 

• Gäste sind nur nach Voranmeldung und Erlaubnis durch die Lehrkraft gestat-

tet. 

• Die Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn der Videokonferenz sämtliche 

Unterrichtsmaterialien für die Unterrichtsstunde bereitliegen. 

• Das Vorsagen von Lösungen durch Dritte ist untersagt, da es nicht zum Lern-

zuwachs der Schülerinnen und Schüler beiträgt. 

• Der Link zu einer Videokonferenz ist geheim und darf nicht an andere Perso-

nen weitergegeben werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler konzentrieren sich effektiv auf den Unterricht 

und spielen nicht mit anderen Gegenständen etc.. 

• Bei der Freigabe von „Bildschirm teilen“ dürfen keine Inhalte angezeigt wer-

den, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. 

• Angesetzte Konferenzen sollten auch zum vorgegebenen Zeitpunkt stattfin-

den und die ungefähre Dauer der Schulstunden umfassen.  Die Schüler/ innen 

sind beim Ausfall frühzeitig zu informieren.  
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NUTZUNG VON DIGITALEN ENDGERÄTEN IM UNTERRICHT 

1. Vor Unterrichtsbeginn 

• Die Geräte müssen mit voll aufgeladenem Akku in die Schule mitgebracht 

werden. 

• Das digitale Endgerät entbindet nicht von der Pflicht, alle anderen Schulbü-

cher, Arbeitshefte und Schreibutensilien mitzubringen. 

• Es muss sichergestellt sein, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für 

die schulische Arbeit auf dem Gerät verfügbar ist. Updates müssen regelmä-

ßig zuhause installiert werden. 

• Updates müssen regelmäßig zuhause installiert werden. 

 

2. Im Unterricht/ in der Schule 

• Das digitale Endgerät darf zu Unterrichtszwecken ausschließlich nach Ab-

sprache mit der Lehrkraft verwendet werden. Die Lehrkraft entscheidet, ob, 

wann und wie das Gerät genutzt wird. 

• Das Tauschen von privaten Dateien (Fotos, Musik, Videos, Spiele etc.) ist in 

der Schule untersagt. 

• Die Benutzung von Internetseiten, die nicht unterrichtsrelevant sind, ist un-

tersagt. Darüber hinaus ist der Umgang mit Chat-GPT untersagt. Die Arbeit 

mit KI erfolgt ausschließlich über fobizz oder telli.nrw unter Kontrolle der 

Lehrkraft. 

 

3. Außerhalb des Unterrichts (Pause) 

• Für die Benutzung der Geräte in der Schule außerhalb des Unterrichts gelten 

die gleichen Regeln wir für die Nutzung von Handys. 

• Fotos, Filme und Audiomitschnitte dürfen auf dem Schulgelände nur mit Er-

laubnis der Lehrkraft und zu schulischen Zwecken aufgenommen werden. 

 

4. Genereller Umgang mit dig. Endgeräten und dem Internet 

• Jegliche Form von respektlosem und verletzendem Umgang – auch außer-

halb der Schulzeit – ist verboten und führt zu Ordnungsmaßnahmen. Hierzu 

zählt auch Cyber-Mobbing und Cyber-Grooming. 
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• Private Fotos, Filme, Musik und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem 

Gerät gespeichert werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, ge-

waltverherrlichenden oder ehrverletzenden Inhalt haben. 

• Der Austausch urheberrechtlich geschützter Inhalte (Fotos, Marken, Logos 

… etc) ist verboten. 

• Jeder trägt die Verantwortung für sein Gerät. 

• Aufnahmen (Foto, Video, Ton) von anderen Personen, ohne deren ausdrück-

liche Zustimmung, sind untersagt. 

• Der Umgang mit Chat-GPT zu Hause sowie im Unterricht zur Erledigung schu-

lischer Inhalte (Hausaufgaben, Referate, etc ...) ist untersagt. 

• Für Smartwatches und andere sogenannte Wearables gelten die gleichen 

Regeln wie für ein Mobiltelefon. Es ist außerdem strikt untersagt mit ent-

sprechenden Apps den Unterricht und Gespräche des Uhrenträgers in der 

Schule abzuhören. Bei Klassenarbeiten / Prüfungen gelten internetfähige 

Endgeräte als verbotene Hilfsmittel.  

• Die Ausgabe der von der Stadt Waltrop entliehenen Geräte erfolgt aus-

schließlich nach Unterzeichnung des Nutzungsvertrages. Diese ist unabding-

bare Voraussetzung für die Nutzung der Leihgeräte. Private Tablets dürfen 

nicht genutzt werden und können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

in das MDM eingebunden werden. 

 

5.  Vorgehen bei wiederholten Verstößen von einzelnen Lernenden  

• Sollten Lernende wiederholt gegen die Nutzungsordnung digitale Endgeräte 

verstoßen, so werden geeignete pädagogische oder erzieherische Maßnah-

men ergriffen, z.B. die vorübergehende Wegnahme des Gerätes während der 

Unterrichtszeit.  

 

 

6. Sicherstellung der praktischen Umsetzung der Netiquette im Schulalltag 

Damit die Kenntnisnahme und Einhaltung der Netiquette gewährleistet wird, sind 

sowohl Schüler als auch Eltern verpflichtet, diese mit ihrer Unterschrift gegenzu-

zeichnen. Dieses Formblatt wird ggf. klassenweise eingesammelt und zentral in ei-

nem Sammelordner angelegt. Auf diese Weise kann die Lehrkraft dieses nutzen, 

um bestimmte Sanktionsmöglichkeiten anzusetzen.  

Die Netiquette wird zusätzlich in einfache Sprache umformuliert. 

 


